Anleitung zum Abfassen des Transcript of Records in der Romanistik:

Mit dem Transcript of Records [kurz ToR] weisen Sie dem Prüfungsamt die von Ihnen erbrachten Leistungen im Einzelnen nach, was notwendig ist, damit Sie Ihr Bachelor-Prüfungszeugnis beantragen können. Zum Anderen kann das Dokument für den beruflichen Werdegang, d.h. für Bewerbungen - ganz gleich, ob für einen weiterführenden Studien- oder Arbeitsplatz - wichtig werden. Sie können damit detailliert ihr Qualifikationsprofil nachweisen, das heißt, aufgrund Ihres Studienverlaufs deutlich machen, wo Ihre Schwerpunkte liegen und warum Sie bestimmte Anforderungen besonders gut erfüllen. Daher sollten Sie zwei Exemplare einreichen: eines für das Prüfungsamt, das andere zu Ihrer weiteren Verfügung.
Beim Ausfüllen des Formulars ist folgendes zu beachten:

· Vermerken Sie zunächst Ihren Namen und die Matrikel-Nummer. 

· Die für jede besuchte Veranstaltung erworbenen Credit-Points [CP] (BN und AP) sind im Muster-Formular bereits eingetragen.

· Präzisieren Sie in den Sprachpraxismodulen Ihre Sprachenkombination an den entsprechenden Stellen und

· ergänzen sie danach die Titel der von ihnen besuchten Vorlesungen und Seminare sowie das Thema der Bachelor-Arbeit. 
· Übersetzen sie alles so gut wie möglich ins Englische. 

· Falls Sie mehr Veranstaltungen besucht haben, als laut Studien- und Prüfungsordnung vorgesehen, tragen Sie diese am Ende zusätzlich ein.

Ansprechpartner für die Kontrolle und Bestätigung des ToR sind die Prüfungsbeauftragten: Das sind in der Romanistik Dr. Friedhelm Beckmann und Dr. Martina Nicklaus. 

Folgende Unterlagen sind mitzubringen:

· Das ausgefüllte ToR in zwei Exemplaren
· Ihre aktuelle HIS-LSF-Leistungsübersicht
· Nachweis über das Bestehen der Bachelor-Arbeit
· alle (!) notwendigen Beteiligungsnachweise (in der Reihenfolge ihrer Auflistung). 
Um Korrekturen vorzubeugen, können Sie Ihr ausgefülltes ToR vorab zur Kontrolle per Mail an die Prüfungsbeauftragten schicken. Eine Unterschrift ist aber erst möglich, wenn alle CPs nachgewiesen werden können!






